


Die Erzeugungseinheit ist nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers zu errichten. 
Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Betriebsverantwortlichen des Kunden eingewiesen 
und die Erzeugungseinheit nach DGUV Vorschrift 3, § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.


